
 

 

Neunter Staatsvertrag 

zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Neunter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

Stand: 18. April 2005 

 

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein und 
der Freistaat Thüringen 
 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
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Artikel 1 
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages 

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert durch den Achten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 8. bis 15. Oktober 2004, wird wie folgt 
geändert: 

1. Der Name „Rundfunkstaatsvertrag“ wird geändert in „Staatsvertrag für Rundfunk 
und Telemedien“. 

2. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

 … 

3. § 1 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Dieser Staatsvertrag gilt für die Veranstaltung und Verbreitung von Rundfunk in 
Deutschland in einem dualen Rundfunksystem; für Telemedien gelten die 
Abschnitte IV und VI sowie die §§ ….“ 

4. § 2 Abs. 1 Satz 3 wird gestrichen und es werden folgende neue Sätze 3 und 4 
angefügt: 

„Telemedien sind alle elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste, 
soweit sie nicht ausschließlich Telekommunikation nach § 3 Nr. 22 des 
Telekommunikationsgesetzes oder Rundfunk nach Satz 1 und 2 sind. 
Telemedien sind auch Fernseh- und Radiotext sowie Teleshoppingkanäle.“  

5. § 5a wird § 4; der bisherige § 4 wird gestrichen. 

6. § 11 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Er kann programmbegleitend Druckwerke und Telemedien mit 
programmbezogenem Inhalt anbieten.“ 

7. § 20 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Wenn und soweit ein elektronischer Informations- und 
Kommunikationsdienst dem Rundfunk zuzuordnen ist, bedarf der Anbieter eines 
solchen Dienstes einer Zulassung nach Landesrecht. Stellt die zuständige 
Landesmedienanstalt im Einvernehmen mit allen Landesmedienanstalten fest, 
dass diese Voraussetzung vorliegt, muss der Anbieter nach seiner Wahl 
innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Feststellung ihm bekannt gegeben 
ist, einen Zulassungsantrag stellen oder den elektronischen Informations- und 
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Kommunikationsdienst so anbieten, dass der Dienst nicht dem Rundfunk 
zuzuordnen ist. Anbieter von elektronischen Informations- und 
Kommunikationsdiensten sind berechtigt, bei der zuständigen 
Landesmedienanstalt einen Antrag auf rundfunkrechtliche Unbedenklichkeit zu 
stellen.“ 

8. In § 38 Abs. 4 wird die Verweisung auf § 47f Abs. 1 ersetzt durch die Verweisung 
auf § 47 Abs. 3 Satz 1. 

9. § 47 wird wie folgt neu gefasst: 

 

"§ 47 
Datenschutz 

(1) Soweit bei der Veranstaltung und Verbreitung von Rundfunk nach diesem 
Staatsvertrag personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, 
gelten die Vorschriften des Abschnittes Datenschutz des … (Bundesgesetzes über 
Telemedien) … in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

(2) Soweit ein Veranstalter personenbezogene Daten ausschließlich zu eigenen 
journalistisch-redaktionellen Zwecken verarbeitet und der Betroffene dadurch in 
seinen schutzwürdigen Interessen beeinträchtigt wird, kann dieser Auskunft über die 
zugrunde liegenden, zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft 
kann nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert 
werden, soweit durch die Mitteilung die journalistische Aufgabe des Veranstalters 
durch Ausforschung des Informationsbestandes beeinträchtigt würde oder aus den 
Daten 
1. auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung mitgewirkt 

haben, oder  
2. auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträgers von Beiträgen, 

Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil 
geschlossen werden kann. Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Daten 
oder die Hinzufügung einer eigenen Darstellung von angemessenem Umfang 
verlangen. 

(3) Die Zuständigkeit für die Aufsicht über die Einhaltung der Absätze 1 und 2 richtet 
sich nach Landesrecht. Der Abruf von Angeboten oder der Zugriff auf Angebote im 
Rahmen der Aufsicht ist unentgeltlich. Veranstalter haben dies sicherzustellen. Der 
Veranstalter darf seine Angebote nicht gegen den Abruf oder den Zugriff durch die 
zuständige Aufsichtsbehörde sperren." 
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10. Die §§ 47a bis 47f werden gestrichen. 

11. Vor § 48 wird folgender neue IV. Abschnitt eingefügt: 

 

„IV. Abschnitt 
Revision, Ordnungswidrigkeiten“ 

12. § 49 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

  … 

 b) Es wird folgender neue Satz 3 eingefügt: 

  „Ordnungswidrig handelt, wer als Anbieter von Telemedien …“ 

 c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

13. Der bisherige IV. Abschnitt wird der V. Abschnitt. 

14. Es wird folgender neue VI. Abschnitt eingefügt: 

 

"VI. Abschnitt 
Telemedien 

§ 54 
Allgemeine Bestimmungen 

(1) Telemedien sind im Rahmen der Gesetze zulassungs- und anmeldefrei. Für 
die Angebote gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Vorschriften der 
allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 
persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(2) Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, in denen 
vollständig oder teilweise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder Bild 
wiedergegeben werden, und vergleichbare Telemedien haben den anerkannten 
journalistischen Grundsätzen zu entsprechen. Nachrichten sind vom Anbieter vor 
ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, 
Herkunft und Wahrheit zu prüfen. Kommentare sind von der Berichterstattung 
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deutlich zu trennen und unter Nennung des Verfassers als solche zu 
kennzeichnen. 

(3) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die von Anbietern von 
Telemedien durchgeführt werden, ist ausdrücklich anzugeben, ob sie 
repräsentativ sind. 

 

§ 55 
Informationspflichten und Informationsrechte 

(1) Anbieter von Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten 
Angeboten, in denen vollständig oder teilweise Inhalte periodischer 
Druckerzeugnisse in Text oder Bild wiedergegeben werden, und Anbieter von 
vergleichbaren Telemedien haben zusätzlich zu den Angaben nach § 5 des 
Telemediengesetzes einen Verantwortlichen mit Angabe des Namens und der 
Anschrift zu benennen. Werden mehrere Verantwortliche benannt, so ist 
kenntlich zu machen, für welchen Teil des Dienstes der jeweils Benannte 
verantwortlich ist. Als Verantwortlicher kann nur benannt werden, wer 

 1. seinen ständigen Aufenthalt im Inland hat, 
 2. nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 

verloren hat, 
 3. voll geschäftsfähig ist und 
 4. unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann. 

(2) Anbieter von Telemedien nach Absatz 1 haben gegenüber Behörden ein 
Recht auf Auskunft. Auskünfte können verweigert werden, soweit 

 1. hierdurch die sachgemäße Durchführung eines schwebenden Verfahrens 
vereitelt, erschwert, verzögert oder gefährdet werden könnte oder 

 2. Vorschriften über die Geheimhaltung entgegenstehen oder 
 3. ein überwiegendes öffentliches oder schutzwürdiges privates Interesse verletzt 

würde oder 
 4. ihr Umfang das zumutbare Maß überschreitet. 

 

§ 56 
Gegendarstellung 

(1) Anbieter von Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten 
Angeboten, in denen vollständig oder teilweise Inhalte periodischer 
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Druckerzeugnisse in Text oder Bild wiedergegeben werden, und Anbieter von 
vergleichbaren Telemedien sind verpflichtet, unverzüglich eine Gegendarstellung 
der Person oder Stelle, die durch eine in ihrem Angebot aufgestellte 
Tatsachenbehauptung betroffen ist, ohne Kosten für den Betroffenen in ihr 
Angebot ohne Abrufentgelt aufzunehmen. Die Gegendarstellung ist ohne 
Einschaltungen und Weglassungen in gleicher Aufmachung wie die 
Tatsachenbehauptung anzubieten. Die Gegendarstellung ist so lange wie die 
Tatsachenbehauptung in unmittelbarer Verknüpfung mit ihr anzubieten. Wird die 
Tatsachenbehauptung nicht mehr angeboten oder endet das Angebot vor Ablauf 
eines Monats nach Aufnahme der Gegendarstellung, so ist die Gegendarstellung 
an vergleichbarer Stelle so lange anzubieten, wie der Betroffene es verlangt, 
höchstens jedoch einen Monat. Eine Erwiderung auf die Gegendarstellung muss 
sich auf tatsächliche Angaben beschränken und darf nicht unmittelbar mit der 
Gegendarstellung verknüpft werden. 

(2) Eine Verpflichtung zur Aufnahme der Gegendarstellung gemäß Absatz 1 
besteht nicht, wenn 

 1. der Betroffene kein berechtigtes Interesse an der Gegendarstellung hat, 
 2. der Umfang der Gegendarstellung unangemessen über den der 

beanstandeten Tatsachenbehauptung hinausgeht, 
 3. die Gegendarstellung sich nicht auf tatsächliche Angaben beschränkt oder 

einen strafbaren Inhalt hat oder 
 4. die Gegendarstellung nicht unverzüglich, spätestens sechs Wochen nach dem 

letzten Tage des Angebots des beanstandeten Textes, jedenfalls jedoch drei 
Monate nach der erstmaligen Einstellung des Angebots, dem in Anspruch 
genommenen Anbieter schriftlich und von dem Betroffenen oder seinem 
gesetzlichen Vertreter unterzeichnet, zugeht. 

(3) Für die Durchsetzung des vergeblich geltend gemachten 
Gegendarstellungsanspruchs ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Auf dieses 
Verfahren sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Verfahren auf 
Erlass einer einstweiligen Verfügung entsprechend anzuwenden. Eine 
Gefährdung des Anspruchs braucht nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein 
Verfahren zur Hauptsache findet nicht statt. 

(4) Eine Verpflichtung zur Gegendarstellung besteht nicht für wahrheitsgetreue 
Berichte über öffentliche Sitzungen der übernationalen parlamentarischen 
Organe, der gesetzgebenden Organe des Bundes und der Länder sowie 
derjenigen Organe und Stellen, bei denen das jeweilige Landespressegesetz 
eine presserechtliche Gegendarstellung ausschließt. 
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(5) Führt die journalistisch-redaktionelle Verwendung personenbezogener Daten 
zur Verbreitung von Gegendarstellungen des Betroffenen oder zu 
Verpflichtungserklärungen, Verfügungen oder Urteilen über die Unterlassung der 
Verbreitung oder über den Widerruf des Inhalts der Daten, sind diese 
Gegendarstellungen, Unterlassungserklärungen oder Widerrufe zu den 
gespeicherten Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren 
wie die Daten selbst sowie bei einer Übermittlung der Daten gemeinsam mit 
diesen zu übermitteln. 

 

§ 57 
Datenschutz bei journalistisch-redaktionellen Zwecken 

(1) Soweit Unternehmen und Hilfsunternehmen der Presse als Anbieter von 
Telemedien personenbezogene Daten ausschließlich zu eigenen journalistisch-
redaktionellen oder literarischen Zwecken erheben, verarbeiten oder nutzen, 
gelten die §§ 5, 7, 9 und 38a des Bundesdatenschutzgesetzes mit der Maßgabe, 
dass nur für Schäden gehaftet wird, die durch die Verletzung des 
Datengeheimnisses nach § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes oder durch 
unzureichende technische oder organisatorische Maßnahmen im Sinne des § 9 
des Bundesdatenschutzgesetzes eintreten. Entsprechende Bestimmungen für 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bleiben unberührt.  

(2) Werden über Angebote personenbezogene Daten von einem Anbieter von 
Telemedien ausschließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen Zwecken 
verarbeitet und wird der Betroffene dadurch in seinen schutzwürdigen Interessen 
beeinträchtigt, kann er Auskunft über die zugrunde liegenden, zu seiner Person 
gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann nach Abwägung der 
schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert werden, soweit durch die 
Mitteilung die journalistische Aufgabe des Veranstalters durch Ausforschung des 
Informationsbestandes beeinträchtigt würde oder aus den Daten 

 1. auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung 
mitgewirkt haben oder 

 2. auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträgers von Beiträgen, 
Unterlagen und Miteilungen für den redaktionellen Teil 

geschlossen werden kann. Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger 
Daten oder die Hinzufügung einer eigenen Darstellung von angemessenem 
Umfang verlangen. 
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§ 58 
Werbung, Sponsoring 

(1) Werbung muss als solche klar erkennbar und vom übrigen Inhalt der 
Angebote eindeutig getrennt sein. In der Werbung dürfen keine unterschwelligen 
Techniken eingesetzt werden. 

 (2) Für Teleshoppingkanäle gelten die §§ 7, 8, 44, 45 und 45a entsprechend. 

 (3) Für Sponsoring bei Fernsehtext gilt § 8 entsprechend. 

 

§ 59 
Aufsicht 

(1) Die nach den allgemeinen Datenschutzgesetzen des Bundes und der Länder 
zuständigen Kontrollbehörden überwachen für ihren Bereich die Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen des Telemediengesetzes sowie des § 57. Die 
Einhaltung der übrigen Bestimmungen wird durch eine nach Landesrecht 
bestimmte Aufsichtsbehörde überwacht.  

(2) Stellt die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde einen Verstoß gegen die 
Bestimmungen mit Ausnahme der § 55 Abs. 1, § 54 Abs. 2 und 3, § 56 oder der 
Datenschutzbestimmungen des Telemediengesetzes fest, trifft sie die zur 
Beseitigung des Verstoßes erforderlichen Maßnahmen gegenüber dem Anbieter. 
Sie kann insbesondere Angebote untersagen und deren Sperrung anordnen. Die 
Untersagung darf nicht erfolgen, wenn die Maßnahme außer Verhältnis zur 
Bedeutung des Angebots für den Anbieter und die Allgemeinheit steht. Eine 
Untersagung darf nur erfolgen, wenn ihr Zweck nicht in anderer Weise erreicht 
werden kann. Die Untersagung ist, soweit ihr Zweck dadurch erreicht werden 
kann, auf bestimmte Arten und Teile von Angeboten oder zeitlich zu 
beschränken. 

(3) Erweisen sich Maßnahmen gegenüber dem Verantwortlichen nach § 7 des 
Telemediengesetzes als nicht durchführbar oder nicht erfolgversprechend, 
können Maßnahmen zur Sperrung von Angeboten nach Absatz 2 auch gegen 
den Diensteanbieter von fremden Inhalten nach den §§ 8 bis 10 des 
Telemediengesetzes gerichtet werden, sofern eine Sperrung technisch möglich 
und zumutbar ist. § 7 Abs. 2 des Telemediengesetzes bleibt unberührt. 
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(4) Wird durch ein Angebot in Rechte Dritter eingegriffen und ist für den Dritten 
hiergegen der Rechtsweg eröffnet, sollen Anordnungen der Aufsichtsbehörde im 
Sinne von Absatz 2 nur erfolgen, wenn dies aus Gründen des Gemeinwohls 
geboten ist.  

(5) Der Intendant und die zuständigen Gremien der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten sind unverzüglich vom Verdacht eines Verstoßes der 
jeweiligen Rundfunkanstalt zu unterrichten. 

(6) Für den Vollzug dieses Abschnitts ist die Aufsichtsbehörde des Landes 
zuständig, in dem der betroffene Anbieter seinen Sitz, Wohnsitz oder in 
Ermangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. Ergibt sich danach keine 
Zuständigkeit, so ist diejenige Aufsichtsbehörde zuständig, in deren Bezirk der 
Anlass für die Amtshandlung hervortritt. 

(7) Der Abruf von Angeboten im Rahmen der Aufsicht ist unentgeltlich. 
Diensteanbieter haben dies sicherzustellen. Der Anbieter darf seine Angebote 
nicht gegen den Abruf durch die zuständige Aufsichtsbehörde sperren. 

 

§ 60 
Öffentliche Stellen 

Für die öffentlichen Stellen der Länder gelten neben den vorstehenden 
Bestimmungen die Bestimmungen des Telemediengesetzes entsprechend. 

 

§ 61 
Notifizierung 

Änderungen dieses Abschnittes unterliegen der Notifizierungspflicht gemäß der 
Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 
1998 zur Änderung der Richtlinie 98/34/EG über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften.“ 

15. Der bisherige V. Abschnitt wird der VII. Abschnitt und die §§ 54 und 55 werden 
die §§ 62 und 63.“ 
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Artikel 2 
Aufhebung des Mediendienste-Staatsvertrages 

Der Mediendienste-Staatsvertrag vom 20. Januar bis 12. Februar 1997, zuletzt 
geändert durch den Achten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 8. bis 15. Oktober 
2004, wird aufgehoben. 

 

Artikel 3 
Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 10. bis 27. September 2002, zuletzt 
geändert durch den Achten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 8. bis 15. Oktober 
2004, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 a) Nummer 1 wird gestrichen. 

 b) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden die Nummern 1 und 2. 

2. § 20 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Für Anbieter von Telemedien trifft die zuständige Landesmedienanstalt durch 
die KJM entsprechend § 59 Abs. 2 bis 4 des Rundfunkstaatsvertrages unter 
Beachtung der Regelungen zur Verantwortlichkeit nach den §§ 7 bis 9 des 
Telemediengesetzes die jeweilige Entscheidung.“ 

 

Artikel 4 
ARD-Staatsvertrag 

(§ 4 Abs. 3: Begriff Mediendienst ersetzen und Verweisung ändern) 

 

Artikel 5 
ZDF-Staatsvertrag 

(§ 4 Abs. 3: Begriff Mediendienst ersetzen und Verweisung ändern) 
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Artikel 6 
Deutschlandradio-Staatsvertrag 

(§ 4 Abs. 3: Begriff Mediendienst ersetzen und Verweisung ändern) 

 

Artikel 7 
Kündigung, In-Kraft-Treten, Neubekanntmachung 

(1) Für die Kündigung der in Artikel … geänderten Staatsverträge sind die dort 
vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßgebend. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am … in Kraft. Sind bis zum … nicht alle 
Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den 
Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit. 

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunkstaatsvertrages, des 
… in der Fassung, die sich aus den Artikeln … ergibt, mit neuem Datum bekannt zu 
machen. 

Hinweis: Verzahnung zum In-Kraft-Treten des (Bundesgesetzes über Telemedien) 
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Protokollerklärungen: 


